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 1.  NEUIGKEITEN ZUR CORONA-KRISE 
  UND HOCHWASSERKATASTROPHE

1.1

1.2 Corona-Bonus: Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bleiben länger steuerfrei 

Gastronomie: Ermäßigter Steuersatz bis 31.12.2022 verlängert 

Das Bundesfinanzministerium hatte bereits am 
02.07.2020 ein Schreiben zum ermäßigten Umsatz-
steuersatz für Restaurations- und Verpflegungs-
dienst leistungen herausgegeben. Danach galt ein 
reduzierter Umsatzsteuersatz in der Gastronomie 
befristet vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021.
Die Corona-Krise fordert Unternehmen finanziell. 
Die Folgen für das Wirtschaftsleben sind gravierend. 
Besonders betroffen sind Gastronomiebetriebe. 
Durch das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz hat der 
Gesetzgeber die Gewährung des ermäßigten Um-
satz steuersatzes für erbrachte Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen (mit Ausnahme 
der Getränkeabgabe) über den 30.06.2021 hinaus  
befristet bis zum 31.12.2022 verlängert. Diese 
steuerlichen Erleichterungen hat die Finanzver wal-
tung mit aktuellem Schreiben vom 03.06.2021 über-

nommen und den zeitlichen Anwendungsbereich  
entsprechend aktualisiert.
Der reduzierte Steuersatz betrifft nur die Abgabe 
von Speisen. Von dieser Regelung ist die Abgabe 
von Getränken ausgenommen. Kneipen, Bars, 
Clubs und Diskotheken, die ausschließlich 
Getränke anbieten, profitieren daher nicht von der 
Steuerentlastung. Die Ausnahme von Getränken 
bei der ermäßigten Besteuerung von Restaurations- 
und Verpflegungsdienstleistungen ist gemäß der 
Mehrwertsteuerrichtlinie unionsrechtlich zulässig.

Hinweis: Die Grundsätze des aktuellen Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle bis zum 31.12.2022 
anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 03.06.2021 - III C 2 - S 7030/20/10006 :006

Aufgrund der Corona-Krise dürfen Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern eine Prämie von bis zu 1.500 EUR 
steuerfrei zuwenden. Bis zu dieser Höhe bleibt die 
Prämie auch in der Sozialversicherung beitragsfrei. 
Unerheblich ist dabei, ob der Arbeitnehmer eine 
Geldleistung oder einen Sachbezug erhält.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass 
die Prämie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeits lohn des Arbeitnehmers gewährt wird. 
Die Steuerfreiheit galt zunächst nur für Unter-
stützungsleistungen, die in der Zeit vom 01.03.2020 
bis zum 31.12.2020 flossen. Mittlerweile wurde 
sie aber auf den Zeitraum bis zum 31.03.2022 
erweitert. Hat ein Arbeitnehmer im Jahr 2020 bereits  
1.500 EUR als Corona-Bonus erhalten, kann er 2021 
oder 2022 nicht nochmals eine steuerfreie Aus-
zahlung erhalten. Wurde bislang jedoch kein bzw. 
ein niedrigerer Bonus gezahlt, kann der Arbeitgeber 
noch bis zum 31.03.2022 die vollen 1.500 EUR bzw. 
den Differenzbetrag hierzu steuerfrei auszahlen. 
Geht das Geld jedoch erst ab April 2022 auf dem 
Konto des Arbeitnehmers ein, ist es lohnsteuer- und 
sozialversicherungspflichtig.

Da durch die Corona-Krise die gesamte Gesellschaft 
betroffen ist, fordern die Finanzämter auch keine 
besonderen Nachweise über den Anlass der Sonder-
zahlung ein. Die Arbeitsparteien müssen also nicht 
glaubhaft machen können, dass der Arbeit nehmer 
aufgrund einer besonderen per sön lichen Not lage 
unterstützt wurde. Arbeitgeber müssen die steuer-
freien Corona-Leistungen lediglich im Lohn konto 
aufzeichnen.

Hinweis: Arbeitgeber konnten ihren Arbeitnehmern 
in der Privatwirtschaft vor der Corona-Pandemie 
nur bis zu 600 EUR pro Jahr steuerfrei als Unter-
stützungsleistung wegen besonderer Hilfs be-
dürf tig keit zuwenden (z. B. in Krankheits- oder 
Unglücks  fällen). Nur in besonderen Notlagen des 
Arbeitnehmers durfte ein höherer Betrag steuerfrei 
bleiben. Es ist damit zu rechnen, dass die Steuer-
freiheit nach der Pandemie wieder auf diese Regelung 
zurückgefahren wird.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 17.05.2021
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2.1

2.2

Meldepflicht Transparenzregister: Gesetzesänderung bedeutet Handlungsbedarf 

Mit dem im Jahr 2017 eingeführten Transparenz-
register soll der Missbrauch von Vereinigungen und 
Rechtsgestaltungen zum Zweck der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung verhindert werden. Konkret 
wollte der Gesetzgeber damit transparent machen, 
welche natürlichen Personen hinter international 
verschachtelten Unternehmensstrukturen stecken.
Bislang handelte es sich beim deutschen Trans-
parenzregister um ein „Auffangregister“, das lediglich 
auf andere Register (Handels-, Genossenschafts- 
oder Partnerschaftsregister) verweist. Für einen 
Groß teil der deutschen Gesellschaften bestand bis 
dato keine Pflicht, Daten für den Eintrag in das 
Transparenzregister zu melden, weil sich die gefor-
derten Informationen bereits aus den anderen 
Registern ergaben.
Durch eine aktuelle Gesetzesänderung werden  
Gesell schaften, die bislang ihre wirtschaftlich 
Berechtigten noch nicht an das deutsche Trans-
parenzregister direkt zu melden hatten, genau  
hierzu verpflichtet. Diese Meldepflicht wird durch  
eine entsprechende Bußgeldvorschrift flankiert. 
Zudem sollen die Daten EU-weit ausgetauscht und 
somit die Aussagekraft des Transparenzregisters ins-
gesamt verbessert werden.
Weiterhin sieht das Gesetz auch noch Änderungen 
bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen für  
die „Verpflichteten“ im Sinne des Geldwäsche-
gesetzes (z. B. Kreditinstitute, Makler, Anwälte, 
Notare, Steuerberater) vor. Diese müssen sich  
künftig durch risikoangemessene Maßnahmen ver-
gewissern, dass die von ihnen erhobenen Angaben  
zu den wirtschaftlich Berechtigten zutreffend sind. 

Im Fall der Identifizierung anlässlich der Begrün-
dung einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer  
Vereinigung oder einer Rechtsgestaltung hat der 
Verpflichtete einen Nachweis der Registrierung oder 
einen Auszug der im Transparenzregister zu gäng-
lichen Daten ein zu holen.
Neben den Änderungen zum Transparenzregister 
wird auch die EU-Finanzinformationsrichtlinie zur 
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzie-
rung und sonstigen schweren Straftaten umgesetzt, 
die auf die europaweite Nutzbarmachung nationaler 
Datensätze, zum Beispiel aus bestehenden Konten-
registern und den Zentralstellen für Finanz transak-
tionsuntersuchungen, zielt.

Hinweis: Das Gesetz ist am 01.08.2021 in Kraft 
getreten. Vereinigungen, deren Meldepflicht bisher 
wegen § 20 Absatz 2 Geldwäschegesetz als erfüllt  
galt, bleibt je nach Rechtsform unterschiedlich viel 
Zeit, um die Meldung nachzuholen:

Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesellschaft auf 
Aktien: spätestens bis zum 31.03.2022
GmbH, Partnerschaftsgesellschaft, Genossen-
schaft, Europäische Genossenschaft: spätestens 
bis zum 30.06.2022
in allen anderen Fällen: bis spätestens zum 
31.12.2022

Quelle: Gesetz zur europäischen Vernetzung der Trans parenz register 

und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Euro päischen 

Parlaments und des Rates (Transparenzregister- und Finanz-

informations gesetz) v. 25.06.2021

 2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN 
FÜR UNTERNEHMEN

•

•

•

Personengesellschaften: Gesetzgeber schafft neue Besteuerungsmöglichkeit 

Der Bundestag hat am 21.05.2021 das Gesetz zur 
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts ver-
ab schiedet. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 
25.06.2021 zugestimmt. Ziel des Gesetzes ist 
es, Personenhandelsgesellschaften und Partner-
schafts gesellschaften die Möglichkeit einzuräumen, 
dieselben steuerlichen Regelungen in Anspruch 
nehmen zu können wie Kapitalgesellschaften.

Hintergrund ist, dass Personengesellschaften 
gewerbesteuerrechtlich als eigenständige Steuer-
sub jekte behandelt werden, für Zwecke der Ein-
kommensbesteuerung sind dies hingegen aus -
schließlich die an ihr unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten natürlichen Personen oder Körper-
schaftsteuersubjekte (transparente Besteue rung). 
Dies führt im Einzelfall zu teils erheb lichen 
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zu 
den Auswirkungen der Anordnungen der vorläufigen 
Eigenverwaltung unter Bestellung eines vorläufigen 
Sachwalters auf eine umsatzsteuerliche Organschaft 
geäußert.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits 2019 
entschieden, dass weder die Anordnung der vor-
läufigen Eigenverwaltung beim Organträger noch 
die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung bei 
der Organgesellschaft eine Organschaft beenden, 
wenn das Insolvenzgericht lediglich bestimmt, dass 
ein vorläufiger Sachwalter bestellt wird sowie eine 
Anordnung gemäß § 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 der Insol venz-
ordnung erlässt.
Das BMF hat diese Rechtsprechung des BFH über-
nommen und mit Schreiben vom 04.03.2021 den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst. Mit 
dem aktuellen Schreiben vom 22.06.2021 wird das  
BMF-Schreiben vom 04.03.2021 ergänzt.

In seinem aktuellen Schreiben geht das BMF detail-
liert auf die gesetzlichen Neuregelungen durch 
das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- 
und Insolvenzrechts (SanInsFoG) und durch das 
COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) 
ein. Im Rahmen des SanInsFoG wurde die Insol-
venz ordnung bezüglich der Rege lungen zum Eigen-
verwaltungsverfahren erweitert. Gemäß COVInsAG 
ist die neue Regelung auf Eigen verwaltungsverfahren, 
die zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2021 
beantragt werden, grundsätzlich in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung weiter anzuwenden, 
wenn die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners auf die 
Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Hinweis: Die Grundsätze des neuen Schreibens sind 
auf alle offenen Fällen anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 22.06.2021 - III C 2 - S 7105/20/10001 :001

Update: Umsatzsteuerliche Organschaft im vorläufigen Insolvenzverfahren 

•

•

2.3

2.4

Abweichungen bei Steuerbelastung und Büro kratie-
aufwand im Vergleich zu Kapital gesellschaften.
Auf Antrag können sich Personengesellschaften  
nun ab 2022 bei der Besteuerung wie Kapital gesell-
schaften behandeln lassen. Das gilt sowohl für 
die Körperschaft- als auch für die Gewerbesteuer. 
Erfreulich ist, dass sie aufgrund dieser Option 
vom niedrigen Körperschaftsteuersatz profitieren. 
Allerdings hat die Option auch noch andere 
Konsequenzen. Hier zwei Beispiele:

Geldentnahmen müssen als Gewinnausschüt-
tung mit entsprechendem Abgeltungsteuerabzug 
durchgeführt werden.
Auch Anstellungs- und Darlehensverträge sind auf 
Konsequenzen zu überprüfen. Wird ein Gesell-
schafter für die Gesellschaft tätig, dann liegt nach 
der Option ein Anstellungsverhältnis vor, mit der 
Konsequenz, dass Lohnsteuer einbehalten werden 
muss.

Zudem wird durch das Gesetz der räumliche An-
wendungsbereich des Umwandlungsteuer gesetzes 
über den EWR hinaus erweitert. Es soll Un-
wuchten bei der steuerlichen Behandlung von 
Währungskursgewinnen und -verlusten bei Gesell-
s chafterdarlehen beseitigen und den Büro kratie-
auf wand bei der steuerbilanziellen Nachver folgung 
von organschaftlichen Mehr- und Minderab -
führungen verringern. Die Rein vestitions fristen 
des § 6b Einkommensteuergesetz (EStG) und die 
Investitionsfrist des § 7g EStG wurden um ein 
weiteres Jahr verlängert. Beim § 7g EStG bedeutet 
das, dass die Steuerpflichtigen für im Jahr 2017 in 
Anspruch genommene Investitionsabzugsbeträge 
fünf Jahre und für  2018 in Anspruch genommene  
vier Jahre Zeit haben, um die Investition zu tätigen.

Quelle: Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts  

v. 25.06.2021

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat bereits 
am 11.05.2021 zur umsatzsteuerlichen und ver siche-
rungssteuerrechtlichen Behandlung von Ga  rantie-
zusagen eines Kfz-Händlers Stellung genommen 
und in diesem Zusammenhang den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass angepasst. Aus löser war ein  

Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahr  
2018. Darin hatte der BFH entschieden, dass die 
entgeltliche Garantiezusage eines Kfz-Händlers als 
eigenständige Leistung nach dem Umsatz steuer-
gesetz steuerfrei ist.

Update: Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung – BMF verlängert Nichtbeanstandungs regel 
bis 31.12.2021 
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat bereits 
mit Schreiben vom 11.02.2021 die für das Jahr 2021 
geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wert-
abgaben bekanntgegeben. Durch das Dritte Corona-
Steuerhilfegesetz wurde eine Regelung ein geführt, 
nach der für die nach dem 30.06.2020 und vor 
dem 01.07.2021 erbrachten Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen (mit Ausnahme der 
Getränke  abgabe) der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
anzu  wenden ist. Diese Regelung ist bis zum  
31.12.2022 verlängert worden. In diesem 
Zusammen hang hat das BMF mit Schreiben vom  
15.06.2021 die Pauschbeträge für Sachentnahmen 
aktualisiert.
Wer beispielsweise eine Gaststätte, Bäckerei,  
Fleische rei oder einen Lebensmitteleinzelhandel  
betreibt, entnimmt gelegentlich Waren für den 
Privat gebrauch. Diese Entnahmen sind als Betriebs-
einnahmen zu erfassen. Vielen Unternehmern ist 
es zu aufwendig, alle Warenentnahmen gesondert 
aufzuzeichnen. In diesem Fall kann auf die Pausch-
beträge zurückgegriffen werden. Es wird dabei unter-
schieden zwischen Entnahmen, die mit 7 % besteuert 
werden, und jenen, die mit 19 % Umsatzsteuer zu 
versteuern sind.
Die vom BMF vorgegebenen Pauschbeträge, die 
auf Erfahrungswerten beruhen, dienen somit der 

ver  e infachten Erfassung des Eigenverbrauchs. Die 
Waren  entnahmen für den privaten Bedarf können 
monat lich pauschal erfasst werden und entbinden 
den Steuerpflichtigen so von der Aufzeichnung einer   
Viel zahl von Einzelentnahmen.
In dem aktuellen Schreiben stellen die Pausch beträge 
für das erste Halbjahr 2021 (01.01.-30.06.) und  
für das zweite Halbjahr 2021 (01.07.-31.12.) jeweils 
einen Halbjahreswert für eine Person dar. Für Kinder 
bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr entfällt der 
Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 
zwölften Lebens jahr ist die Hälfte des jeweiligen 
Werts anzu setzen. Die Regelung lässt keine Zu-  
oder Abschläge wegen individueller persönlicher 
Ess- oder Trink gewohn heiten zu. Auch Krankheit 
oder Urlaub recht fertigen keine Änderungen der 
Pauschalen. Die Entnahme von Tabakwaren ist in 
den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese 
entnommen werden, sind die Pauschbeträge ent-
sprechend zu erhöhen (Schätzung).
Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen 
Gewerbezweig das übliche Warensortiment. Zu  
beachten ist, dass der Eigenverbrauch auch umsatz-
steuerlich erfasst werden muss.

Quelle: BMF-Schreiben v. 15.06.2021 - IV A 8 - S 1547/19/10001 :002

2.5

2.6 Dienstleistungskommission: BMF ergänzt Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

Eigenverbrauch: Neue Pauschbeträge für Sachentnahmen ab 2021 

Die Verwaltung hatte daraufhin ihre Auffassung 
geändert und entgeltliche Garantiezusagen durch 
Kfz-Händler als umsatzsteuerlich eigenständige 
Leistungen bewertet. Versicherungssteuerrechtlich 
erfolgen die Garantiezusagen aufgrund eines Ver-
sicherungsverhältnisses, so dass der Garantiegeber 
die Versicherungssteuer anzumelden und abzu-
führen hat.
Mit aktuellem Schreiben vom 18.06.2021 ändert  
das BMF den Anwendungszeitraum auf Garantie-
zusagen, die nach dem 31.12.2021 gegeben werden. 
Das ursprüngliche Schreiben vom 11.05.2021 sah 

eine Anwendung auf Garantiezusagen vor, die nach 
dem 30.06.2021 abgegeben wurden. Für vor dem 
01.01.2022 abgegebene Garantiezusagen wird es 
jedoch nicht beanstandet, wenn die Grundsätze 
dieses Schreibens bereits angewendet werden.
Ferner weist die Finanzverwaltung klarstellend 
darauf hin, dass die steuerlichen Grundsätze für 
Garantiezusagen branchenunabhängig gelten und 
daher über die Anwendung im Kfz-Bereich und  
auf Kfz-Händler hinausgehen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 18.06.2021 - III C 3 - S 7163/19/10001 :001

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
09.06.2021 ein Schreiben zur umsatz steuer recht-
lichen Beurteilung von steuerbefreiten Dienst-
leistungskommissionen im Zusammenhang mit 
Eintrittskarten zu kulturellen Veranstaltungen 
herausgegeben.

Bereits im Jahr 2018 hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass im Rahmen einer Dienst-
leistungs kommission die Fiktionswirkung des § 3  
Abs. 11 Umsatzsteuergesetz (UStG) für die Be-
freiungs vorschrift des § 4 Nr. 12 Buchstabe a UStG 
gilt.
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2.7

2.8

Kleine und mittlere Betriebe können die gewinn -
mindernde Wirkung von künftigen betrieblichen 
Investitionen vorverlegen, indem sie bis zu 50 % 
der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines 
Wir t schafts guts als Investitionsabzugsbetrag (IAB) 
abziehen. Durch die so erreichte Gewinnminderung 
lässt sich die Steuerlast senken und ein Liquiditäts-
vorteil erzielen, der dann die spätere Investition 
erleichtert.

Hinweis: Wer einen IAB bildet, muss die Anschaf-
fung innerhalb von drei Jahren vornehmen. Bleibt  
die Investition binnen dieser Frist aus, macht das 
Finanz amt den IAB im ursprünglichen Jahr der  

Bildung wieder rückgängig. Für die Änderung des 
Steuer be scheids kann das Finanzamt auf eine  
spezielle Korrek turvorschrift des Einkommensteuer-
gesetzes zurück greifen, die den verfahrensrecht-
lichen Zugriff auf den Bescheid ermöglicht.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass diese Korrekturvorschrift nur die punktuelle  
Rück gängigmachung des bislang berücksichtigten  
IAB erlaubt und das Finanzamt sie nicht zur Korrek tur 
anderer Fehler nutzen kann. Im zugrundeliegenden 
Urteilsfall hatte ein Freiberufler 2009 zunächst  
einen IAB in Höhe von 15.800 EUR von seinem  
Gewinn abgezogen. Da in den Folgejahren eine 

Investitionsabzugsbetrag: Spezielle Korrekturvorschrift lässt nur punktuelle Rückgängigmachung des  
Abzugs betrags zu 

§ 3 Abs. 11 UStG besagt, dass, wenn ein Unter-
nehmer in die Erbringung einer sonstigen Leistung 
eingeschaltet wird und dabei im eigenen Namen, 
jedoch auf fremde Rechnung handelt, diese Leistung 
als an ihn und von ihm erbracht gilt. Dabei ist 
unerheblich, ob das Erbringen oder das Beschaffen 
einer sonstigen Leistung in Auftrag gegeben wird.
Bei einer Dienstleistungskommission wird eine 
Leistungskette fingiert. Die Dienstleistungskommis-
sion erfasst die Fälle des Leistungseinkaufs und des 
Leistungsverkaufs. Nach der Rechtsprechung des 

BFH ist nicht nur die vom Kommissionär besorgte 
Leistung, sondern auch die von ihm fiktiv erbrachte 
Besorgungsleistung umsatzsteuerfrei.
Die Finanzverwaltung hat mit aktuellem Schreiben  
diese BFH-Rechtsprechung übernommen und ändert 
den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend.

Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf 
alle offenen Fälle anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 09.06.2021 - III C 2 - S 7110/19/10001 :002

Sonstige Leistung: Ortsbestimmung bei Veranstaltungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
09.06.2021 ein Schreiben zur  Ortsbestimmung 
bei Veranstaltungsleistungen herausgegeben. In 
diesem Zusammenhang wurde der Umsatzsteuer-
Anwendungserlass angepasst.
Nach der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie gilt als 
Ort einer Dienstleistung gegenüber einem Steuer-
pflichtigen die Eintrittsberechtigung sowie die 
damit zusammenhängenden Dienstleistungen für 
Veranstaltungen auf dem Gebiet der Kultur, Künste, 
des Sports, der Wissenschaft, des Unterrichts, der 
Unterhaltung oder für ähnliche Veranstaltungen wie 
Messen und Ausstellungen der Ort, an dem diese 
Veranstaltungen tatsächlich durchgeführt werden.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte bereits  
im Jahr 2019 zu dieser Vorschrift Stellung genom-
men. Die Finanzverwaltung vertrat bislang die Auf-
fassung, dass eine Voraussetzung für die Anwen-

dung der Ortsregelung bei Veranstaltungen auf  
dem Gebiet des Unterrichts und der Wissenschaft 
sei, dass diese Veranstaltung für die Öffentlichkeit 
allgemein zugänglich sei.
Nach der Rechtsprechung des EuGH ist diese 
Voraussetzung für die Anwendung der Ortsrege-
lung jedoch nicht erforderlich. Die Finanzverwaltung 
hat mit aktuellem Schreiben diese EuGH-Recht-
sprechung übernommen. Das BMF hat zudem den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass neu geglie dert 
sowie die entsprechenden Anpassungen vor genom-
men.

Hinweis: 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle 
offenen Fälle anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 09.06.2021 - III C 3 - S 7117-b/20/10002 :002
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Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem viel-
beachteten Beschluss vom 08.07.2021 entschieden, 
dass die sog. Vollverzinsung nach § 233a AO  
(Nach zahlungszinsen und Erstattungszinsen auf 
Ein kom men steuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe -
steuer und Umsatzsteuer zwar grundsätzlich ver-
fassungsgemäß ist, jedoch der dabei angewendete 
feste Zinssatz von 0,5 % je vollem Zinsmonat für 
Verzinsungszeiträume ab 2014 hätte angepasst 
werden müssen. Gleichwohl darf diese Regelung 
für Verzinsungszeiträume bis einschließlich 2018 
uneingeschränkt weiter angewendet werden. Für 
Verzinsungszeiträume ab 2019 muss der Gesetz  -
geber jedoch bis spätestens 31.07.2022 eine Neu-
regelung treffen, die dann auf alle offenen Fälle  
anzuwenden ist. Bis zu der Neuregelung ist die Zins-
festsetzung für Zinszeiträume ab 2019 auszusetzen.
Für Zinszeiträume bis einschließlich 2018 wird es 
somit weiterhin bei dem bisherigen Zinssatz von 
0,5 % je vollem Zinsmonat bleiben. Dies gilt auch 
dann, wenn Zinsfestsetzungen für diese Zeit räume 
– beispielsweise nach Betriebsprüfungen oder  
aufgrund von Einsprüchen gegen die zugrunde-
liegenden Steuerfestsetzungen – erstmals ergehen 
oder geändert werden.

Beispiel: Eine Betriebsprüfung führt für 2015 zu 
einer Umsatzsteuernachzahlung von 5.000 €. Der 
gesetz liche Zinslauf beginnt am 01.04.2017. Es sind  
Nach zahlungszinsen wie folgt festzusetzen:

Zinszeitraum 01.04.-31.12.2017: 0,5% x 9 Monate x  
5.000 € = 225 €
Zinszeitraum 01.01.-31.12.2018: 0,5% x 12 Monate x  
5.000 € = 300 €
Zinszeitraum ab 01.01.2019: Bis zur gesetzlichen 
Neuregelung wird die Zinsfestsetzung ausgesetzt 
und später nachgeholt.

Hinweis: Die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts erstreckt sich ausdrücklich nicht auf andere 
steuerliche Verzinsungstatbestände zulasten der 
Steuer pflichtigen. Für Stundungs-, Hinterziehungs- 
und Aus setzungszinsen ist der gesetzliche Zinssatz 
von 0,5 % je Zinsmonat auch für Verzinsungszeit-
räume ab 2019 weiterhin verfassungsgemäß.

Quelle: Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 08.07.2021 – 1 BvR 

2237/14 und 1 BvR 2422/17

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: Höhe des Zinssatzes auf Steuernachzahlungen und Steuer-
erstattungen muss für Verzinsungszeiträume ab 2019 neu geregelt werden 

3.1

Investition ausblieb, wollte das Finanzamt den 
Abzugsbetrag 2014 wieder aberkennen. Statt aber 
den Gewinn dem entsprechend um 15.800 EUR zu 
erhöhen, minderte es den bisher berücksichtigten 
Gewinn aus unerfindlichen Gründen um einen 
Betrag von 14.200 EUR. Zwei ein halb Jahre später 
erkannte es seinen Fehler und erließ einen 
erneuten Änderungsbescheid für 2009, den es auf 
die spezielle Korrekturnorm stützte. In diesem 
Bescheid wurde zum einen der IAB aberkannt 
und zudem die irrtümliche Gewinnminderung um  
14.200 EUR wieder rückgängig gemacht.
Der BFH urteilte, dass die Korrekturnorm lediglich  
für die Aberkennung des IAB genutzt werden 

könne. Das Finanzamt durfte die Norm nicht dazu 
nutzen, um seine fehlerhafte Gewinnminderung um 
14.200 EUR wieder „auszubügeln“, denn derartige 
Änderungen sind nach dem Wortlaut und dem 
Sinn und Zweck des Gesetzes nicht von der 
Korrekturnorm gedeckt. Die Vorschrift soll lediglich 
den verfahrensrechtlichen Rahmen dafür schaffen, 
dass die Bildung von Abzugsbeträgen für den 
Unternehmer uninteressant ist, wenn keine 
Investitionsabsicht vorliegt. Sie soll darüber hinaus  
keine umfassende Korrektur anderer Fehler 
ermöglichen.

Quelle: BFH, Urt. v. 25.03.2021 - VIII R 45/18

 3. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER
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3.2

3.3

Für viele Arbeitnehmer war das Arbeiten in den 
eigenen vier Wänden im Pandemiejahr 2020 an 
der Tagesordnung. Steuerlich schließt sich da die  
Frage an, wie der Fiskus an den erhöhten Wohnungs-
kosten beteiligt werden kann.
Hierbei gilt Folgendes: Hat der Arbeitnehmer einen 
eigenständigen Raum als Arbeitszimmer genutzt 
und entsprechend eingerichtet, gilt der „Arbeits-
zimmer-Paragraph“ des Einkommensteuergesetzes.  
Danach dürfen die Kosten des Zimmers unbe-
schränkt als Werbungskosten abgezogen werden,  
wenn dieses der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit 
war. Das trifft zu, wenn komplett oder überwiegend  
von zu Hause aus gearbeitet und nur gelegentlich 
die Firma aufgesucht wurde. Zur Nachweisführung 
sollte sich der Arbeitnehmer eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers über die geleisteten Homeoffice-Tage 
ausstellen lassen.

Lag der Tätigkeitsmittelpunkt weiterhin in der Firma, 
stand dort für die Arbeit aber vorübergehend kein 
Arbeitsplatz zur Verfügung, kann der Arbeitnehmer 
die Kosten seines häuslichen Arbeitszimmers 
immerhin beschränkt mit maximal 1.250 EUR pro 
Jahr als Werbungskosten abrechnen. Gute Chancen 
auf diesen beschränkten Raumkostenabzug haben 
Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber sie angewiesen hat, 
während des Corona-Lockdowns von zu Hause aus 
zu arbeiten.

Hinweis: Hat sich der Tätigkeitsmittelpunkt erst 
wäh rend des Jahres in das häusliche Arbeitszimmer 
verlagert (z. B. bei einem Lehrer durch Wechsel 
von Präsenz- auf Distanzunterricht), kann der 
Arbeitnehmer unterjährig vom beschränkten zum 
unbeschränkten Raumkostenabzug wechseln.

Steuerjahr 2020: Wie das Homeoffice abgesetzt werden kann 

Werden bebaute Grundstücke zur Einkünfte er zie-
lung genutzt, können die Anschaffungskosten, soweit 
sie nicht auf den Grund und Boden ent fallen, 
einkunfts mindernd abgeschrieben werden (AfA). 
In den meisten Fällen wird die Aufteilung des 
Kauf  preises auf Grund und Boden einerseits 
und Gebäude andererseits schon im Kaufvertrag  
geregelt. Eine solche vertragliche Kaufpreisaufteilung 
ist in der Regel auch für das Finanz amt bindend.
Sieht der Kaufvertrag hingegen nur einen einheit-
lichen Kaufpreis für das bebaute Grundstück 
vor, muss für steuerliche Zwecke eine Aufteilung  
erfolgen.
Eine bisher für diese Zwecke genutzte Arbeitshilfe 
der Finanzverwaltung hat jedoch in vielen Fällen zu 
ungünstigen Ergebnissen geführt, bei denen zum  
Nach teil des Steuerpflichtigen ein überhöhter Kauf-
preis anteil dem Grund und Boden zugerechnet 
wurde. Nachdem der Bundesfinanzhof mit Urteil  
vom 21.07.2020 - IX R 26/19 (BStBl. 2021 II S. 372)
erst mals hierzu Stellung genom men und einzelne  
Punkte dieser Arbeitshilfe kritisiert hat, hat die 
Finanzverwal  tung die Kritikpunkte nun auf gegriffen 
und verwendet seit Mai 2021 eine neue Arbeitshilfe 
zur Kauf preis aufteilung.

Anders als früher erfolgt die Bewertung und Kauf -
preis  aufteilung nun nicht mehr einheitlich nur im  
Sach wert verfahren, sondern im Rahmen der recht-
lichen und tatsächlichen Möglichkeiten auch im 
Vergleichswert- und Ertragswertverfahren. Das Sach -
wertverfahren soll nur noch dann ange wendet 
werden, wenn die anderen beiden Verfahren mangels 
Datengrundlagen nicht in Betracht kommen.
Ungeachtet der neuen Arbeitshilfe kann die sach-
ge rechte Aufteilung eines einheitlichen Kaufpreises  
auch weiter hin durch ein Sachverständigengutachten  
erfolgen – vor allem, wenn die Anwendung der 
Arbeits hilfe im Einzelfall zu einem realitätsfremden 
Ergebnis führen sollte.

Hinweis: Die Anwendung der neuen Arbeitshilfe  
kann auch für „Altfälle“ ggf. noch zu einer Erhöhung 
des Abschreibungsvolumens führen. Wir prüfen 
gern, ob sich der Aufwand im Einzelfall lohnt, und 
kümmern uns ggf. um die weiteren Schritte. Bitte 
sprechen Sie uns an.

Quelle: Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkraufpreises für 

ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung) – Arbeitshilfe und 

Anleitung mit Stand vom Mai 2021, als Download verfügbar unter  

www.bundesfinanzministerium.de

Kaufpreisaufteilung für bebaute Grundstücke: Höheres Abschreibungsvolumen durch Anwendung einer neuen 
Arbeitshilfe der Finanzverwaltung 
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Arbeitnehmer können die Kosten für einen Umzug 
als Werbungskosten abziehen, wenn ihr Wohnungs-
wechsel beruflich veranlasst ist. Dabei besteht ein  
Wahl recht, entweder die tatsächlich entstandenen 
Kosten oder eine Umzugspauschale steuermindernd 
geltend zu machen. Wie hoch die Pauschale ist, 
richtet sich nach dem Monat des Umzugs. Bei einem  
Umzug 2020 sind folgende Werte maßgebend:

Umzug bis Ende Februar: Fand der Umzug im 
Januar oder Februar statt, können Singles pauschal  
811 EUR absetzen. Verheiratete, Lebenspartner, 
Geschiedene, Verwitwete oder Alleinerziehende 
bekommen den doppelten Betrag. Für jedes Kind 
oder jeden Angehörigen im Haushalt gibt es  
357 EUR zusätzlich. Eine vierköpfige Familie erhält 
für diesen Zeitraum also 2.336 EUR, sofern der 
letzte Tag des Ausladens des Umzugsguts noch im 
Februar lag.
Umzug zwischen Anfang März und Ende Mai: Fiel 
der letzte Umzugstag auf den 01.03.2020 oder  
später, gelten leicht erhöhte Pauschalen. Singles 
können dann 820 EUR und Verheiratete, Lebens-
partner, Geschiedene, Verwitwete oder Allein-
er ziehende 1.639 EUR ansetzen. Pro Kind oder 
Angehörigen im Haushalt kommen 361 EUR hinzu. 
Für eine vier köpfige  Familie werden somit 2.361 
EUR anerkannt.
Umzug ab Anfang Juni: Zum 01.06.2020 wurden  
die Umzugspauschalen neu strukturiert und die  
Werte im Bundesumzugskostengesetz verändert. 
Maßgeb lich für die Gültigkeit der neuen Pau-
schalen ist jetzt der Tag vor dem Einladen des 
Umzugsguts. Für den Arbeitnehmer, der den 
Umzug ausgelöst hat, sind 860 EUR anzusetzen, 
unabhängig vom Familien stand. Für jede weitere 

Person in dessen Haushalt kommen 573 EUR  
dazu. Dabei sind jetzt Ehepartner und Lebens-
partner den Kindern gleichgestellt. Es ist unerheb-
lich, ob die eigenen Kinder, Stiefkinder oder  
Pflege kinder mit umziehen. Eine vierköpfige  
Familie wird jetzt mit 2.579 EUR steuerlich 
berücksichtigt. Wenn vor oder nach dem Umzug 
jedoch keine eigene Wohnung existierte bzw. 
existiert, reduziert sich die Pauschale auf 172 EUR. 
Das betrifft beispielsweise junge Leute, die für  
den ersten Job aus ihrem E313lternhaus ausziehen.

Die Umzugspauschale deckt verschiedene Kosten  
ab, die eine Folge des Umzugs sind, beispielsweise  
die Renovierung oder Schönheitsreparaturen in der 
alten Wohnung, das Anbringen von Lampen und  
den Anschluss von Elektrogeräten, Trinkgelder, das  
Um schreiben des Personalausweises oder die 
Änderung des Telefonanschlusses. Der Ansatz der 
Pauschale lohnt sich insbesondere, wenn die tat-
sächlichen Kosten darunterlagen. Wer seine tat-
säch lichen Kosten absetzen möchte, muss für jede 
Bezahlung eine Rechnung vorlegen können.

Hinweis: Die eigentlichen Kosten des Umzugs  
können zusätzlich zu den Pauschalen abgesetzt 
werden. Das sind die tatsächlich entstandenen 
Kosten für eine Spedition, die Fahrtkosten zur 
Wohnungsbesichtigung und für den Umzugstag mit 
30 Cent je Kilometer, die Maklerkosten bei einer 
Mietwohnung, Verpflegungs mehraufwendungen in 
Höhe von 14 EUR pro Tag, doppelte Mietzahlungen 
für die alte Wohnung für bis zu sechs Monate und  
für die neue Wohnung für bis zu drei Monate.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 22.06.2021

Umzugskosten: Steuerliche Absetzbarkeit richtet sich nach Umzugsmonat 3.4

•

•

•

Stand einem Arbeitnehmer zu Hause kein eigen-
stän diger Raum als Arbeitszimmer zur Verfügung,  
sondern wurde die Arbeit im Wohnzimmer, in der  
Küche oder  im Schlafzimmer verrichtet, kann immer-
hin die Homeoffice-Pauschale von bis zu 600 EUR 
pro Jahr geltend gemacht werden (je 5 EUR pro Tag  
für maximal 120 Homeoffice-Tage im Jahr). Für Tage, 

an denen die erste Tätigkeitsstätte – wenn auch nur 
kurzfristig – aufgesucht wurde, darf keine Home-
office-Pauschale angesetzt werden. Für diese Tage  
kann jedoch die Pendlerpauschale abgerechnet 
werden.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 01.06.2021
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3.5

3.6

Wer mehrere Kinder hat und an sie Grundstücke 
übertragen möchte, hat im Prinzip zwei Mög-
lichkeiten: entweder jedem Kind ein bestimmtes 
Grundstück zu übertragen oder die Grundstücke 
an alle Kinder zu gleichen Teilen zu übertragen. 
Wenn man sich für die zweite Variante entscheidet, 
kommt häufig irgendwann der Tag, an dem die 
Kinder die Grundstücksgemeinschaft auflösen 
und die Grundstücke untereinander aufteilen. Am 
Ende hat dann jeder sein eigenes Grundstück. 
Das Finanzgericht Nürnberg (FG) musste darüber 
entscheiden, ob in einem solchen Fall für den 
erhaltenen Anteil Grunderwerbsteuer zu zahlen ist 
oder nicht.
Der Kläger und sein Bruder waren je zur Hälfte Mit-
eigentümer von zwei Grundstücken, die ihnen von 

den Eltern unter Vorbehalt eines Nießbrauchs mit 
notariellen Verträgen übertragen worden waren. 
Die Übertragung erfolgte durch Schenkung. Im 
Jahr 2019 vereinbarten die Brüder dann, die Grund-
stücksgemeinschaft aufzulösen. Hierzu tauschen 
sie die Miteigentumsanteile so, dass der Kläger 
alleiniger Eigentümer von Grundstück 1 und der 
Bruder alleiniger Eigentümer von Grundstück 2  
wurde. Das Finanzamt setzte daraufhin Grund-
erwerb steuer gegenüber dem Kläger für den Erwerb 
des hälftigen Miteigentumsanteils an Grundstück 1 
fest.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Auch 
der Erwerb des Grundstücks durch Tauschvertrag 
unterliegt der Grunderwerbsteuer, da mit ihm der 
Anspruch des Klägers auf Übertragung des hälftigen 

Grunderwerbsteuer bei Tauschvertrag: Wenn die Grundstücksgemeinschaft aufgelöst wird 
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Bemessung der Grunderwerbsteuer: Instandhaltungsrückstellung darf nicht mehr vom Kaufpreis abgezogen  
werden 

Die Höhe der Grunderwerbsteuer richtet sich nach 
dem Wert der Gegenleistung – bei einem Grund-
stückskauf nach dem Kaufpreis einschließlich der 
vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen 
und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen.
Im September 2020 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass die Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instand-
haltungsrückstellung (neuerdings: „Erhal tungs  rück-
lage“) gemindert werden darf. Der Ent schei dung 
lag ein Fall zugrunde, in dem eine Klägerin das 
Sondereigentum an vier Gewerbe ein heiten und neun 
Tiefgaragenstellplätzen samt entsprechenden Mit-
eigen tumsanteilen am gemein schaftlichen Eigen tum 
erworben hatte.
Im Kaufvertrag war geregelt, dass der Anteil des 
Verkäufers an den gemeinschaftlichen Geldern –
insbesondere die anteilige Instandhaltungsrücklage 
von 14.800 EUR – auf die Käuferin übergeht. Der 
Kaufpreis betrug insgesamt 40.000 EUR. Das 
Finanzamt setzte aufgrund dieses Vorgangs eine 
Grunderwerbsteuer von 2.600 EUR fest (6,5 % 
von 40.000 EUR), wohingegen die Klägerin 
meinte, dass die Bemessungsgrundlage um die 
anteilige Instandhaltungsrücklage zu mindern sei. 
In Höhe von 14.800 EUR habe sich der Kauf preis 
auf das eigenständige Wirtschaftsgut „Instand-
haltungsrücklage“ bezogen, so dass dieser Betrag 
grunderwerbsteuerlich auszuklammern sei.

Der BFH urteilte jedoch, dass die Berechnung des 
Finanzamts zutreffend gewesen sei und der Kauf-
preis beim Erwerb von Teileigentum nicht um die 
anteilige Instandhaltungsrücklage gemin dert werden 
dürfe. Eine Aufteilung des Kauf preises aufgrund 
von miterworbenen, nicht der Grund erwerb steuer 
unterliegenden Gegen ständen scheidet nach 
Gerichts meinung aus, da die anteilige In stand   hal-
tungs rücklage stets zum Verwal tungs  ver mögen 
der Wohnungs eigen tümer gemein schaft gehöre und 
damit nicht zum Vermögen des Wohnungs eigen-
tümers werde. Bei der Rücklage finde also nicht der 
erforderliche Rechtsträger wechsel statt, der für die 
Grunderwerbsteuer als Rechtsverkehrsteuer typisch 
sei.
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben 
nun in neuen koordinierten Erlassen erklärt, dass 
die Grundsätze dieses Urteils beim Erwerb von Teil-  
oder Wohnungseigentum nur anzuwenden seien, 
wenn der Notarvertrag nach dem 20.05.2021 
geschlossen worden sei. Bei diesen Fallgesta ltungen 
werden die Finanzämter die Instandhaltungs rücklage 
also künftig nicht mehr zum Abzug zulassen.  
Wurde der Notarvertrag vor dem 21.05.2021 unter -
zeichnet, lässt sich noch ein grund erwerb steuer-
mindernder Abzug erreichen.

Quelle:

Oberste Finanzbehörden der Länder, koordinierte Erlasse v. 

19.03.2021 - S 4521; BStBl I, 621



3.7 Kleine Photovoltaikanlagen: Neues Liebhabereiwahlrecht gilt nicht für die Umsatzsteuer 

Wenn Sie eine Photovoltaikanlage oder ein Block-
heiz kraftwerk betreiben, müssen Sie die bezogenen  
Ver gütungen in Ihrer Einkommensteuererklärung  
regel mäßig als Einnahmen aus Gewerbebetrieb ver-
steuern. Neuerdings besteht für kleine Anlagen 
allerdings eine Möglichkeit, die Besteuerung  
abzu wenden: Im Juni 2021 hat das Bundes finanz-
ministerium ein Lieb habereiwahlrecht eingeführt, 
nach dem Betreiber ihren Stromerzeugungsbetrieb 
auf Antrag als Lieb haberei betrieb einstufen lassen 
können, so dass zukünftige und – soweit ver fahrens-
rechtlich noch änderbar – in der Vergangenheit 
erzielte Gewinne und Verluste nicht der Besteuerung 
unterliegen. Für künftige Steuerjahre muss der 
Betreiber dann keine Anlage EÜR mehr abgeben.
Nutzen können diese Neuregelung Betreiber von 
Photo voltaikanlagen mit einer installierten Leistung 
von bis zu 10 kW und von Blockheizkraftwerken 
mit einer installierten Leistung von bis zu 2,5 kW. 
Weitere Voraussetzung ist, dass die Anlagen auf zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten oder unentgelt-
lich überlassenen Ein- und Zweifamilienhausgrund-
stücken einschließlich Außenanlagen (z. B. Garagen) 
installiert sind und nach dem 31.12.2003 in Betrieb 
genommen wurden.

Hinweis: Für Anlagen, die ein Vermieter auf seinen  
Ver mietungsobjekten installiert, kann das Wahl recht 
nicht ausgeübt werden. Eine Ausnahme gilt aber 
für Objekte, die nur gelegentlich und für maximal  
520 EUR pro Jahr vermietet werden (z. B. Gäste-
zimmer).

Das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt) weist  
in einem neuen Merkblatt darauf hin, dass der  

Antrag auf Wahlrechtsausübung durch eine form-
lose schrift liche Erklärung ausgeübt werden kann, die  
beim zuständigen Finanzamt einzureichen ist. Darin 
müssen lediglich folgende Angaben enthalten sein:

Erklärung, dass für die Anlage die Verein fachungs- 
regelung in Anspruch genommen wird
Leistung der Anlage
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme
Installationsort

Das BayLfSt erklärt weiter, dass das Wahlrecht keine 
Auswirkungen auf die Umsatzsteuer hat. Für Um-
sätze aus dem Betrieb der Anlagen muss grund -
sät zlich Umsatzsteuer abgeführt werden. Bei 
sogenannten Kleinunternehmern, die im voran ge-
gan genen Kalenderjahr nicht mehr als 22.000 EUR 
und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht 
mehr als 50.000 EUR Umsatz erwirtschaftet haben 
bzw. erwirtschaften werden, wird die Umsatzsteuer 
nicht erhoben. Sie können allerdings auch keinen 
Vorsteuerabzug geltend machen. Wer auf die An-
wendung der Kleinunternehmerregelung verzich tet 
– insbesondere um sich den Vorsteuerabzug zu 
sichern –, ist für fünf Jahre an diese Ent schei dung 
gebunden.

Hinweis: Ob es sich lohnt, das Liebhabereiwahl-
recht auszuüben, sollte unbedingt vorab mit dem  
steuer lichen Berater besprochen werden. Eine ent-
sprechen de Antragstellung kann sich für Betreiber 
lohnen, wenn die veranlagten Gewinne in der 
Vergangenheit höher waren als die veranlagten 
Verluste und auch für die Zukunft mit Gewinnen 
gerechnet wird.

Quelle: BayLfSt, Merkblatt vom Juni 2021

Miteigentums am Grundstück 1 begründet wird. Die 
Voraussetzungen der Grunderwerbsteuerfreiheit 
nach dem Gesetz – nämlich dass es sich um 
Erwerbsvorgänge handelt, die der Schenkungsteuer 
unterliegen – sind nicht erfüllt. Denn eine  
Schen kung des Bruders an den Kläger liegt nicht  
vor. Die Übertragung des Miteigentumsanteils 
durch den Bruder erfolgte nicht freigebig, sondern 
zur Erfüllung der Tauschverpflichtung. Auch eine 
Befreiung für Verwandte in gerader Linie kommt 
nicht in Betracht, da die Brüder diese Voraus-
setzung nicht erfüllen. Eine Steuerbefreiung des  
Erwerbs, weil der Erwerb der jeweiligen Miteigen-

tumsanteile zum Zweck der Nachlassteilung  
erfolgte, kommt ebenfalls nicht in Frage. Die 
Grundstücke befanden sich nicht mehr im Besitz 
der Eltern. Die Übertragung beruhte allein auf 
einem Tauschvertrag der Brüder und hatte mit 
den Eltern nichts zu tun. Es konnte zudem nicht 
nachgewiesen werden, dass die Auflösung der 
Grund stücksgemeinschaft auf den Willen der Eltern 
zurückging.

Quelle: FG Nürnberg, Urt. v. 23.11.2020 - 4 K 1100/19, NZB  

(BFH: II B 87/20)

•

•
•
•
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3.8

3.9 Kfz-Steuer: Vergünstigungen für Schwerbehinderte können auch von deren Erben beantragt werden 

Das Halten eines Kfz ist von der Kfz-Steuer befreit, 
solange das Fahrzeug auf eine schwerbehinderte 
Person zugelassen ist, die durch einen Schwer-
behindertenausweis (mit dem Merkzeichen „H“, 
„BI“ oder „aG“) nachweist, dass sie hilflos, blind 
oder außergewöhnlich gehbehindert ist. Die Steuer-
vergünstigung steht den behinderten Personen 
aber nur für ein Fahrzeug und nur auf schriftlichen  
Antrag zu.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, 
dass nach dem Tod einer schwerbehinderten  
Person auch deren Erben noch die Kfz-Steuer-
vergünstigung beantragen können. Im zugrunde-
liegenden Fall war ein Kfz-Halter im Juli 2017 

verstorben. Fünf Monate vor seinem Tod war 
ihm noch ein Grad der Behinderung (GdB) von 
100 zuerkannt worden (unter anderem mit dem 
Merkzeichen „H“ für „hilflos“). Eine entsprechende 
Kfz-Steuervergünstigung wurde zu Lebzeiten aber 
nicht mehr von ihm beantragt. Die Erben traten  
später an das zuständige Hauptzollamt heran und 
begehrten die vollständige Befreiung von der 
Steuer rückwirkend ab Zuerkennung des GdB 
von 100. Das Amt lehnte dies ab und erklärte, die 
Steuervergünstigung sei ein sogenanntes höchst-
persönliches Recht, das nicht auf die Erben über-
gehen könne. Die Steuerbefreiung solle die Mobilität 
behinderter Menschen fördern. Dieser Zweck könne 
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Vorlage an Bundesverfassungsgericht: BFH hält Verrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste für 
verfassungswidrig 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Bundes ver-
fas sungsgericht nun die Frage vorgelegt, ob es mit 
dem Grundgesetz vereinbar ist, dass Verluste aus  
der Veräußerung von Aktien nach der Änderung  
durch das Unternehmensteuerreformgesetz 
(UntStRefG) 2008 nur noch mit Gewinnen aus der 
Veräußerung von Aktien und nicht mit sonstigen 
positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrech-
net werden dürfen.

Hinweis: Das UntStRefG 2008 hatte die Besteue-
rung von Kapitalanlagen des steuerlichen Privat-
vermögens grundlegend neu gestaltet. Durch die  
Zuordnung von Gewinnen aus der Veräußerung 
von Kapitalanlagen (u. a. Aktien) zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen wurden die dabei realisierten  
Wert veränderungen (Gewinne und Verluste) in  
vollem Umfang und unabhängig von einer Haltefrist 
einer Besteuerung ausgesetzt. Da Einkünfte aus 
Kapital ver mögen grundsätzlich abgeltend mit einem 
Steuer satz von 25 % besteuert werden, sehen die 
Regelungen vor, dass Verluste aus Kapitalvermögen 
nur mit sonstigen positiven Einkünften aus Kapital-
vermögen ausgeglichen werden dürfen. Eine zusätz-
liche Ver lust verrechnungsbeschränkung gilt für Ver-
luste aus der Veräußerung von Aktien. Diese dürfen 
nicht mit anderen positiven Einkünften aus Kapital-
vermögen, sondern nur mit Gewinnen, die aus der 
Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen 
werden. Nach der Gesetzesbegründung sollten 
dadurch Risiken für den Staatshaushalt verhindert 
werden.

Im Streitfall des BFH hatte ein Kläger ausschließ-
lich Verluste aus der Veräußerung von Aktien erzielt.  
Er beantragte, diese Verluste mit seinen sonstigen  
Ein künften aus Kapitalvermögen zu verrechnen, die 
jedoch keine Gewinne aus Aktienveräußerungen 
waren.
Nach Auffassung des BFH bewirkt die gesetzlich 
vorgesehene Verlustverrechnungsbeschränkung eine 
ver  fassungswidrige Ungleichbehandlung, weil sie 
Steuer   zahler ohne rechtfertigenden Grund unter-
schied lich behandelt – je nachdem, ob sie Verluste  
aus der Veräußerung von Aktien oder aus der 
Veräußerung anderer Kapitalanlagen erzielt haben. 
Eine Rechtfer tigung für diese Aus gestaltung der 
Verlustausgleichs regelung für Aktien  veräußerungs-
verluste ergibt sich nach Gerichtsmeinung weder 
aus der Gefahr der Entstehung erheblicher Steuer-
mindereinnahmen noch aus dem Gesichtspunkt der 
Verhinderung miss bräuch licher Gestaltungen oder 
aus anderen außerfiskalischen Förderungs- und 
Lenkungs zielen.

Hinweis: Steuerzahler, die ihre Verluste in gleich-
ge lagerten Fällen nicht verrechnen können, sollten  
Ein spruch einlegen und sich auf das laufende 
Verfahren berufen.

Quelle: BFH, Beschl. v. 17.11.2020 - VIII R 11/18



Wenn man in dem einen Land wohnt und aus einem 
anderen Land Einkünfte erzielt, kann es passieren, 
dass beide Länder die Einkünfte besteuern wollen.  
Um einen solchen „Streit“ zu verhindern, hat Deutsch-
land mit vielen Ländern Doppelbesteuerungs ab-
kommen (DBA) geschlossen, in denen geregelt 
ist, welchem Land das Besteuerungsrecht zusteht. 
Trotzdem kann es dazu kommen, dass beide Länder 
Steuern erheben wollen. Das Finanzgericht Köln (FG) 
musste in einem solchen Fall entscheiden.
Die Kläger haben einen Wohnsitz in Deutschland. 
Die Klägerin ist französische Staatsangehörige. 
Sie erhielt als pensionierte Lehrerin seit 1984 
Zahlungen aus der französischen Rentenkasse. Das  
Finanz amt behandelte diese Zahlungen im Jahr 2017 
– anders als in den Vorjahren – als in Deutschland 
steuerpflichtige sonstige Einkünfte mit einem zu 
versteuernden Ertragsanteil von 50 %. Die Kläger 
legten hiergegen Einspruch ein und beantragten 
eine Berücksichtigung der Zahlungen – wie in den 
Vorjahren – unter Progressionsvorbehalt (d. h. die 
Zahlungen selbst sind steuerfrei, sie werden aber 
bei der Ermittlung des Steuersatzes berücksichtigt). 
Das Finanzamt gab dem Einspruch zwar statt, 
berücksichtigte die Zahlungen aber in voller Höhe 

unter Progressionsvorbehalt, da sie nach seiner 
Ansicht mit beamtenrechtlichen Versorgungs be-
zügen vergleichbar waren. Die Kläger hingegen 
waren der Ansicht, dass die Zahlungen nur mit dem 
Ertragsanteil zu berücksichtigen seien.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Für die 
Bezüge aus der früheren Tätigkeit als Lehrerin hat 
Frank reich das Besteuerungsrecht. Nach dem DBA  
können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen 
sowie Ruhegehälter, die einer der Vertragsstaaten,  
ein Land, eine Gebietskörperschaft oder eine  
juristische Person des öffentlichen Rechts dieses 
Staates, dieses Landes oder dieser Gebietskörper-
schaft an in dem anderen Staat ansässige natür liche 
Personen für gegenwärtige oder frühere Dienst-
leistungen in der Verwaltung oder in den Streitkräften 
zahlt, nur in dem erstgenannten Staat besteuert 
werden. Es greift das sogenannte Kassenstaats-
prinzip. Da die Bezüge der Klägerin in Frankreich 
besteuert werden, kommt keine Rückfallklausel zur 
Anwendung. In Deutschland sind die Einkünfte nur  
in Höhe des Ertragsanteils unter Progressions vor-
behalt zu berücksichtigen.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 28.10.2020 - 1 K 3020/19, Rev. (BFH: I R 51/20)

Ausländische Einkünfte: Steuerpflicht für Rente aus Frankreich?3.10
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nach dem Tod des Halters nicht mehr verwirklicht 
werden.
Der BFH erkannte den Erben nun jedoch die Kfz-
Steuervergünstigung zu und urteilte, dass auch die 
Rechtsnachfolger einer schwerbehinderten Person 
ein entsprechendes Antragsrecht haben. Hierbei 
handelt es sich nicht um die Ausübung eines 
höchst persönlichen Rechts, sondern um eine ver-
fahrensrechtliche Position, die mit dem Tod des 
Erblassers auf seine Erben als Gesamtrechtsnach-
folger übergeht.

Hinweis: Unerheblich war nach Gerichtsmeinung,  
dass durch eine „post mortem“ gewährte Steuer-
befreiung die Mobilität der verstorbenen schwer-
behinderten Person nicht mehr gefördert werden  
kann. Eine solche Voraussetzung für die Steuer be-
freiung konnte der BFH dem Kfz-Steuergesetz nicht 
entnehmen.

Quelle: BFH, Urt. v. 10.02.2021 - IV R 38/19



STEUERTERMINE

AUGUST 2021

11.10. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.10.2020. Diese 
Schon frist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen 
per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Sep-
tember 2021; bei vierteljährlicher Abführung für das 
III. Quartal 2021]

Die in dieser Mandanteninformation enthaltenen Angaben und Mit teilungen 

sind aus schließlich zur Information be stimmt. Die Inhalte wurden mit größter 

Sorgfalt erstellt. Sie stellen jedoch keine rechtliche oder steuerrechtliche  

Bera tung dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 

können wir keine Gewähr übernehmen.

Vierhaus Steuerbe ra tungs gesellschaft mbH

Sarrazinstraße 11 - 15

12159 Berlin 

Hauptsitz: Berlin; 

Niederlassung: Potsdam

Tel.: 030 859948-40 

Fax: 030 859948-44

info@vierhaus-stbg.de

www.vierhaus-kanzlei.de

Geschäftsführer: Heinrich Vierhaus, 

Andreas Brandt, Gülperi Atalay-Akgün

Amtsgericht Charlottenburg

HRB-Nr. 80628

Rechtsstand: 09.09.2021

SEPTEMBER 2021

10.09. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* 
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 13.09.2021. Diese Schon   frist gilt nicht  
bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.  
[* bei monatlicher Abführung für August 2021;  
** für das III. Quartal 2021]
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